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Seit Donnerstag, den 23. April haben viele Schulen zumindest für einzelne Klas-
sen wieder geöffnet. Die GEW hat diese Öffnung mit Blick auf einen angemesse-
nen Hygiene- und Infektionsschutz als verfrüht und nicht zielführend massiv kri-
tisiert. Gerade das Festhalten an Prüfungen steht hier in der Kritik. Vielmehr wä-
ren Überlegungen wichtig gewesen, wie man den Schüler*innen ein pädagogi-
sches Angebot macht, was in der derzeitigen Situation Ängste und Fragen auf-
greift. Dies wäre sinnvoller, als auf eine reine Stoffvermittlung zu setzen, nur um 
Prüfungen durchzuführen.  
Auch wenn die GEW die Wiedereröffnung der Schulen kritisiert, stehen die An-
sprechpartner*innen der GEW natürlich trotzdem bei Fragen und Problemen zur 
Verfügung. Einige der häufig gestellten Fragen versuchen wir in diesem Info auf-
zugreifen. 
 

Welche Hygienemaßnahmen müssen in den Schulen sicher-                   
gestellt werden? 
Das MSB beschreibt in seiner 15. Schulmail verschiedene Schutzmaßnahmen 
und Rahmenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Dies sind insbeson-
dere: 

 Innerhalb der Lerngruppen sollen sowohl zwischen Schüler*innen als auch 
zu den Lehrer*innen mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. 
Dieser Abstand gilt natürlich auch auf allen Zuwegen innerhalb und außer-
halb der Klassenräume. 
Das MSB verweist darauf, dass Schutzmasken dann eingesetzt werden müs-
sen, wenn diese Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Die 
Schulleitungen sollten dies bei Bedarf - ggfls. in Absprache mit der Schulauf-
sicht - für ihre Schule festlegen. 
Aus Sicht der GEW sind die Abstandsregelungen in sehr vielen Fällen kaum 
einzuhalten. Es ist also angebracht, für eine ausreichenden Anzahl an 
Schutzmasken zu sorgen. Hierfür ist der Schulträger verantwortlich. Es ist 
nicht die Aufgabe der Kolleg*innen selbst für Schutzmasken zu sorgen. 

 In allen Gebäuden müssen gut zugängliche Händedesinfektions- und/oder 
Händewaschmöglichkeiten gegeben sein. Dies gilt sowohl für die Sanitäran-
lagen als auch für die Gruppenräume. 

 Die Schule muss einen Hygieneplan aufweisen, in dem alle ergriffenen Maß-
nahmen aufgeführt sind. Bei der Erstellung dieser Hygienepläne sollten die 
Lehrerräte beteiligt werden. 

 

Wer ist für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen verantwortlich? 
Für die Zurverfügungstellung von Hygieneartikeln ist vor Ort der Schulträger ver-
antwortlich. Gleichzeitig trägt das Land als Arbeitgeber die Verantwortung für 
das pädagogische Personal in den Schulen. Vor Ort ist dann in letzter Instanz die 
lokale Ordnungsbehörde für die Überwachung der Einhaltung der Schutzmaß-
nahmen verantwortlich. 
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 Da an Schulen nach dem Schulgesetz die Schulleiter*innen für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz zuständig sind, müssen die Schulleiter*innen auch feststel-
len, ob die Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Bei Bedarf müssen die 
Schulleiter*innen dann gegenüber dem Schulträger auf Mängel hinweisen. Sollte 
es hier zu keiner Einigung kommen, können die Schulleiter*innen sich an die zu-
ständige Schulaufsicht wenden. 
Aus Sicht der GEW wird den Schulleiter*innen hier eine enorme Verantwor-
tung aufgebürdet, die eigentlich vom Arbeitgeber getragen werden muss. Im 
Einzelfall kann es daher angebracht sein, dass Schulleiter*innen oder auch Kol-
leg*innen gegen die Wiederöffnung der Schulen bzw. den Einsatz im Präsen-
zunterricht remonstrieren. Hier stehen die GEW Ansprechpartner*innen und 
Personalräte beratend zur Seite. 
 

Wer wird bei der Wiederöffnung der Schulen im Präsenzunterricht      
eingesetzt? 
Kolleg*innen, die aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehören 
dürfen zunächst bis zum 3. Mai nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden. 
Die genaue Definition, wer zu dieser Risikogruppe gehört, finden Sie in der 15. 
Schulmail unter Punkt III.1. Das gilt auch, wenn Sie selbst nicht zu einer dieser 
Risikogruppen gehören, Sie aber einen Angehörigen pflegen, für den ein erhöh-
tes Risiko besteht. 
Das gleiche gilt grundsätzlich auch für Kolleg*innen, die über 60 Jahre alt sind. 
Allerdings soll hier ein freiwilliger Einsatz möglich sein. Aus Sicht der GEW kann 
dies schnell zu einem enormen Druck auf die Kolleg*innen führen. Wir raten da-
her, bei Unsicherheiten auf keinem Fall einem freiwilligen Einsatz zuzustimmen. 
Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Lehrerrat oder die GEW Ansprechpart-
ner*innen. 
Ebenfalls dürfen im Präsenzunterricht schwerbehinderte Kolleg*innen einge-
setzt werden, die noch keine 60 Jahre alt sind und keine Vorerkrankungen nach 
Punkt III.1 der Schulmail aufweisen. Sollte Sie dies betreffen empfehlen wir Kon-
takt zu den Schwerbehindertenvertreter*innen aufzunehmen. 
Schwangere Kolleg*innen dürfen nicht eingesetzt werden. Sie erhalten für die 
derzeitige Situation ein Beschäftigungsverbot bezogen auf den Präsenzunter-
richt. 
 

Was ist, wenn ein Angehöriger zur Risikogruppe gehört? 
Viele Kolleg*innen gehören selbst nicht zu einer Risikogruppe, dafür aber ein 
Angehöriger (Kinder, Lebenspartner*in, …), die im häuslichen Umfeld leben. Soll-
ten Sie für die Pflege dieser Angehörigen zuständig sein, dürfen Sie wie oben be-
schrieben nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden. 
Anders verhält es sich laut Rundverfügung der Bezirksregierungen aber, wenn 
Sie lediglich mit den Angehörigen zusammen leben, diese aber nicht pflegen. In 
diesem Fall ist laut Bezirksregierung eine Freistellung vom Präsenzunterricht 
nicht zulässig. Das gilt auch wenn Ihre Lebenspartnerin schwanger ist. 
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 Dies ist aus Sicht der GEW so nicht hinnehmbar. Bei den gesamten Schließun-
gen ging es ja gerade darum Angehörige aus Risikogruppen zu schützen. Das 
wird hiermit außer Kraft gesetzt. Wir werden uns als GEW auf allen Ebenen 
dafür stark machen, dass hier noch Veränderungen vorgenommen werden. 
Sollte im Einzelfall vor Ort keine Lösung gefunden werden, kommt auch hier 
eine Remonstration, also ein schriftlicher Widerspruch gegen den Einsatz im 
Präsenzunterricht in Frage. 
 

Wie belege ich, dass ich oder pflegebedürftige Angehörige zur Risiko-
gruppe gehören? 
Sowohl die eigene Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe als auch die von Angehö-
rigen muss gegenüber der Schulleitung schriftlich kundgetan werden. Ein ärztli-
ches Attest oder gar das Benennen der genauen Diagnose ist nicht erforderlich. 
Im Einzelfalle kann ein Attest - ohne Benennung einer Diagnose - aber evtl. hel-
fen, eine tragfähige Lösung vor Ort zu finden. 
 

Muss ich an Konferenzen teilnehmen auch wenn ich nicht im Präsenzun-
terricht eingesetzt werde? 
Das MSB hat festgelegt, dass auch Kolleg*innen aus Risikogruppen (über 60 oder 
mit Vorerkrankungen), die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden, an 
Konferenzen teilnehmen müssen. Voraussetzung hierfür ist, dass alle Hygiene-
maßnahmen im Rahmen der Konferenzen gewährleistet werden. 
Ob dies wirklich immer funktionieren kann, muss sicherlich im Einzelfall geklärt 
werden. Bei Unsicherheit sollte man versuchen eine Absprachen vor Ort zu 
treffen, um nicht direkt an Konferenzen/Besprechungen teilnehmen zu müssen. 
Grundsätzlich steht in Frage, ob Konferenzen in der derzeitigen Situation über-
haupt in größerem Rahmen wieder stattfinden sollten. Da das MSB selbst da-
rauf hinweist, dass Konferenzen nur dann erfolgen sollten, wenn sie zwingend 
notwendig sind, raten wir dies dringend zu hinterfragen und andere Kommuni-
kationswege zu suchen.  
 

Wer betreut mein Kind, wenn ich selbst wieder im Präsenzunterricht ein-
gesetzt werde? 
Im Rahmen der Wiederöffnung der Schulen stellt sich vielen Kolleg*innen die 
Frage, wie das eigene Kind betreut wird, wenn man selbst wieder im Präsenzun-
terricht eingesetzt wird. Bisher zählten die Kolleg*innen, die im Rahmen der 
Notbetreuung eingesetzt wurden zur kritischen Infrastruktur. Das MKFFI hat 
mittlerweile in der Coronabetreuungsverordnung die Liste der Berufe, die zur 
kritischen Infrastruktur gehören und damit selbst einen Anspruch auf Notbe-
treuung für die eigenen Kinder haben, erweitert. Jetzt zählen auch Kolleg*innen 
dazu, die zum „Unterricht oder zur Wahrnehmung nötiger Dienstgeschäfte“ ein-
gesetzt werden.  
Ob dies auch für dein Einsatz im Homeoffice gelten kann, muss in jedem Einzel-
fall geklärt werden, wenn gute Gründe vorliegen. 
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